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Veranstalter 
SG Siemens 
 

Organisation 
Gesamtelternbeirat (Helfende) 

Stadtjugendausschuss e.V. (Projekte, Spenden, Teams) 
Mobile Spielaktion (Rahmenprogramm) 
SG Siemens (Veranstaltungsort) 

 
Teilnahmevoraussetzungen 

Alle Laufenden bzw. bei Minderjährigen deren Personensorgeberechtigte müssen die un-
ten aufgeführte Erklärung unterschreiben und am Veranstaltungstag rechtzeitig vor dem 
Start bei der Organisation abgeben. Für Minderjährige müssen die Personensorgeberech-

tigten zusätzlich die Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutzgesetz (Seite 2 der 
Teilnahmeerklärung) ausfüllen. 

 
Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt im Internet auf www.24hLauf.org. Die Teilnahme am 24hLauf für 

Kinderrechte ist für Laufende kostenlos. 
 

Erklärung der Laufenden 
Mit meiner Teilnahme am 24hLauf für Kinderrechte in Karlsruhe erkenne ich den Haf-
tungsausschluss der Veranstaltenden für Personen- oder Sachschäden jeder Art an. Dies 

gilt auch für abhanden gekommene Werte und Sachen. Ich werde weder gegen die Ver-
anstaltenden und Sponsoren/-innen des Laufs, noch gegen die Stadt Karlsruhe oder de-

ren Vertretende Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art machen, die mir 
durch meine Teilnahme am Lauf entstanden sind. Ich erkläre, dass ich gesund bin und 

dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe. 
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, 

Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen – Filme, Videokassetten etc. – ohne Ver-
gütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen (Hinweis lt. Datenschutzgesetz: 

Ihre Daten werden maschinell gespeichert.). 
 
   

Name, Vorname der/des Läufe-

rin/Läufers 
 Name des Teams und der Team-Leitung 

   

Ort, Datum  Unterschrift, ggf. eines/r Personensorgeberechtig-

ten 
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Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutzgesetz: 
 
Minderjährige Laufende, die nicht in Begleitung ihrer Eltern (Vormund) sind, müssen von 

einer Person über 18 Jahren beaufsichtigt werden. Die/der Erziehungsbeauftragte/r 
übernimmt für den vereinbarten Zeitraum die Aufsichtspflicht/Erziehungsaufgaben. 
 

Personensorgeberechtigte (Eltern oder Vormund): 

Frau / Herr 
  

  Name, Vorname 

wohnhaft 
  

  Straße, Hausnummer, Ort 

telefonisch erreichbar 
unter 

  

 
Bezüglich meiner Tochter / meines Sohnes: 

1.    Jahre 

 Name, Vorname  Alter  

2.    Jahre 

 Name, Vorname  Alter  
 

beauftrage ich für den 24hLauf für Kinderrechte folgende Personen mit der Wahrneh-
mung der Erziehungsaufgaben (erziehungsbeauftragte Personen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 
des Jugendschutzgesetzes): 

Erziehungsbeauftragte (einzutragen vor Unterschrift der Personensorgeberechtigten): 
 

Uhrzeit Name, Vorname Handynummer 
vo

n 
 bis  Uhr   

vo

n 
 bis  Uhr   

vo

n 
 bis  Uhr   

vo

n 
 bis  Uhr   

vo

n 
 bis  Uhr   

vo

n 
 bis  Uhr   

 
   

Ort, Datum  Unterschrift eines/r Personensorgeberechtigten 

 


